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Richtlinien für die Kriegsinvalidenfürſorge im Großherzogtum Vaden

( Aufgeſtellt im Bad . Landesausſchuß für Kriegsinvalidenfürſorge . )

Ziele . ( Auszug . )

1. Die Fürſorge für die Kriegsinvaliden ſieht ihre größte
und ſchönſte Auf gabe darin , die Kriegsteilnehmer , die infolge
einer Verſtümmelung oder ſonſtigen erheblichen Geſundheits⸗

beſchädigung mit verminderter Arbeitsfähigkeit in das bürgerliche
Leben zurückkehren , nach Möglichkeit wieder einem Berufe zuzu⸗

führen , in welchem ſie die Segnungen geregelter Arbeit genießend
als nützliche Mitglieder der Geſellſchaft und des Wirtſchafts⸗
lebens wirken , durch eigene Kraft ihre Lebensſtellung heben und

das Einkommen erhöhen können , das ihnen aus der geſetzlichen
Rente zufließt .

Die Abſicht , die Entſchädigungsanſprüche des Invaliden gegen

Reich und Staat zu beeinträchtigen oder zu ſchmälern , liegt ihr

völlig fern . Allein auch eine noch ſo auskömmliche Rente kann

nicht das Glück und die innere Befriedigung erſetzen , die eine treu

erfüllte Berufsarbeit verſchafft . Nicht arbeits⸗ und tatenlos , all⸗

mählich an ſich , an Gott und ſeinem Vaterlande verzweifelnd darf

der Invalide ſein Leben weiter friſten . Aufrecht , wie er draußen

im Felde geſtanden , ſoll er auch weiter ſtehen im Leben und mit

Mut und ſtolzer Willenskraft den neuen Aufgaben gegenüber⸗

treten , die ſeines Lebens Zukunft an ihn ſtellt . Er ſoll in der

Volksgemeinſchaft nicht ein Glied bleiben , das nur Werte ver⸗

zehrt , ſondern darin wacker und ehrenhaft die Kräfte verwerten ,

die ihm das Schickſal noch belaſſen hat . Auf dem Wege nach die⸗

ſem ſchönen und dankbaren Ziele will ihn die Fürſorge begleiten

als treuer , hilfsbereiter Kamerad .

Arztliche Fürſorge .

2. Die Fortſchritte , die die ärztliche Kunſt gemacht hat ,

befähigen ſie heute , die Gebrauchs⸗ und Bewegungsfähigkeit ver⸗

ſteifter und gelähmter Glieder in zahlloſen Fällen wieder herzu⸗

ſtellen , in denen es früher für undenkbar galt und heute noch

von vielen für unmöglich gehalten wird , die ſich von dieſen Fort⸗

ſchritten noch nicht ſelbſt überzeugen konnten . Die moderne Tech —

nik ſchafft Apparate und künſtliche Glieder , die ſelbſt ſchwer Ver⸗

ſtümmelte —oft ſchon nach kurzer übung — inſtand ſetzen , ihren

früheren Beruf wieder auszuüben oder einen anderen Beruf zu

ergreifen , der ihrem Leben einen lebenswerten Inhalt gibt .

Die Heilbehandlung der vor dem Feinde Verwunde⸗

ten und Erkrankten iſt Aufgabe der Heeresverwa L5

tung . Die Heeresverwaltung beſchränkt ſich dabei nicht auf die
anatomiſche Heilung des Verletzten oder Erkrankten , ſondern iſt

auf eine möglichſt vollkommene Wiederherſtellung kranker und

verletzter Glieder bedacht und wird jeden Verwundeten oder Er⸗

krankten ſolange in Behandlung behalten , als an ihm auch nut

noch das Geringſte geſundheitlich verbeſſert werden kann . Diee
Heeresverwaltung hat angeordnet , daß eine Entlaſſung als dienſt⸗

Unbrauchbar nicht ſtattfinden ſoll , bevor nicht durch geeignete Be—

handlung , Badekuren uſw . verſucht iſt , den höchſtmöglichen Gr
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der Wiederherſtellung der Gebrauchsfähigkeit des verſtümmelten
oder ſonſt beſchädigten Gliedes oder der Leiſtungsfähigkeit des
Erkrankten zu erreichen . Bei Verſtümmelten übernimmt die
Heeresverwaltung auch die Ausſtattung mit künſtlichen Glied —
maßen oder Anſatzſtücken ( Protheſen ) .

Entſchädigung .
3. Wer bei Verteidigung des Reiches einen nicht behebbaren

körperlichen Schaden erlitten hat , dem muß die Allgemeinheit den
damit verbundenen wirtſchaftlichen Schaden ſoweit möglich er⸗
ſetzen . Das iſt ein Gebot der Dankbarkeit und Gerechtigkeit , ein
Gebot , das den Grundgedanken des Artikels 58 der Reichsver⸗
faſſung entſpricht .

Die Entſchädigung iſt zurzeit durch die militäri ſchen
Verſorgungsgeſetze vom 31. Mai 1906 geregelt ; Anlage 1
gibt ſie im Auszug wieder .

Die Frage , wie dieſe Verſorgungsgeſetze verbeſſert werden
können , beſchäftigt bereits die Reichsleitung und den Reichstag .

Die Heeresverwaltung hat angeordnet , daß auf keinen Fall
jemand als dienſtunbrauchbar entlaſſen werden darf , bevor über
ſeine Rentenanſprüche endgültig entſchieden iſt .

Invalide , die der Invalidenverſicherung angehören , erhalten
unter Umſtänden neben der militäriſchen Verſorgung die reichs⸗
geſetzliche Invalidenrente ( ogl . Anlage 2) .

Wirtſchaftliche Fürſorge .

a) Aufgaben .
4. Die Invaliden in Berufsfragen zu beraten , ihnen die

Rückkehr in ihren früheren Beruf oder die Ausbildung für einen
neuen zu erleichtern und ihnen lohnende Beſchäftigung zu ver⸗
mitteln , gehört zu den Aufgaben , die ſich die wirt ſchaftliche
Fürſorge für die Kriegsinvaliden geſetzt hat ; ihrer Erfüllung
dienen im Großherzogtum Baden der Landes a usſchuß
und die in den einzelnen Amtsbezirken gebildeten Be zirks⸗
und Ortsausſchüſſe für Kriegsinvalidenfür⸗
for ge .

Über die Zuſammenſetzung des Landesausſchuſſes gibt An⸗
lage 3 Auskunft ; ſeine Geſchäftsſtelle befindet ſich zurzeit in
Karlsruhe , Herrenſtraße 1.

Bezirks⸗ oder Ortsausſchüſſe für . Kriegsinvalidenfürſorge
beſtehen in allen Amtsſtädten und einzelnen anderen Gemeinden ;
ſie ſind regelmäßig im Anſchluſſe an die Ortsausſchüſſe vom
Roten Kreuz und die Ortsgruppen des badiſchen Fürſorgevereins
für bildungsfähige Krüppel gebildet ; Arzte , Arbeitgeber und
Arbeitnehmer , Geiſtlichkeit und Lehrerſchaft , ſowie die örtlichen
Arbeitsnachweisſtellen ſollen darin vertreten ſein . In einzelnen
Amtsſtädten haben die Bezirks⸗ oder Ortsausſchüſſe vom Roten
Kreuz zugleich die Aufgaben der Ausſchüſſe für Kriegsinvaliden⸗
fürſorge übernommen .

Die oberſte Leitung der Fürſorgetätigkeit liegt dem Miniſte⸗
rium des Innern ob.
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b) Zuſtändigkeit .
5. Der Invalide ſoll möglichſt bald in ſeine Heimat , in

ihm bekannte Verhältniſſe verbracht werden , weil von hier aus

ſeine Unterbringung in einem Beruf am leichteſten iſt ; die Mili⸗

tärverwaltung hat dem bereits durch die Anordnung Rechnung

getragen , daß Verwundete und Erkrankte , die vorausſichtlich

dauernd feld⸗ und garniſonsdienſtuntauglich ſind , ſobald es ihr

Zuſtand geſtattet , in ein Lazarett ihrer Heimat zu überführen

ſind . Grundſätzlich ſoll jeder Bezirks⸗ und Ortsausſchuß für die

Invaliden ſorgen , die in ſeinem Bezirk den Wohnſitz oder ge⸗

wöhnlichen Aufenthaltsort haben . Solange ein Invalide in

einem badiſchen Lazarett untergebracht iſt , wird ſich der für den

Lazarettort zuſtändige Fürſorgeausſchuß ſeiner einſtweilen an⸗

nehmen und nötigenfalls ein Eingreifen ſeiner heimatlichen Für⸗

ſorgeorganiſationen herbeiführen ; die Geſchäftsſtelle des Landes⸗

ausſchuſſes iſt gerne bereit , dieſes Eingreifen zu vermitteln .

c) Zeitpunkt des Eingreifens .

6. Die wirtſchaftliche Fürſorge für die Kriegsinvaliden muß

mit ihrer Tätigkeit möglichſt frühzeitig einſetzen . Je

früher der Schwerverletzte oder Kranke ſich zu der Erkenntnis

durchringt , daß er bei ernſtem Willen ein nützliches , Werte ſchaf⸗

fendes Glied der menſchlichen Geſellſchaft bleiben kann , um ſo

leichter wird die Aufgabe werden , ihn wieder einem Berufe zuzu⸗

führen . Der Invalide darf nicht ratlos aus der Heilbehandlung

in ſeine Heimat zurückkehren , nicht wiſſend , wie er ſeine künftige

Lebensarbeit geſtalten ſoll . Schon während er im Lazarett liegt ,

ſchon während des Ganges des Heilverfahrens ſoll daher die

Frage , was er beginnen muß , um im Leben ein aufrechter Mann

bleiben zu können , mit ihm beraten und , wenn möglich , mit ſeiner

Berufsausbildung begonnen werden ; für die Berufsfrage wird

dadurch viel Zeit gewonnen und Stimmung und Zuverſicht des

Verletzten werden gehoben , wenn er dieſer quälenden Sorgen

überhoben iſt . Eine Fürſorge , die zur Zeit einſetzt , wo in dem

Invaliden noch das erhebende Gefühl des Vaterlandsverteidigers

vorherrſcht oder die militäriſche Disziplin dem weniger guten

Willen noch nachzuhelfen vermag , wird auch vielfach Schwierig⸗

keiten überwinden können , an denen ſie ſcheitert , wenn der In⸗

valide ſich ſelbſt überlaſſen aus Willensſchwäche und Bequemlich —

keit , infolge falſchbetätigten Mitleids oder unverſtändiger Ein⸗

flüſterungen ſeiner Umgebung bereits auf falſche Bahn

geraten iſt .
Die Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſe werden daher mit den Ver⸗

letzten und Erkrankten ſchon in Verbindung treten , während ſie

noch in den Lazaretten liegen ; da ſich die Fürſorge nur auf In⸗

valide erſtreckt , kommen dabei nur ſolche Lazarettinſaſſen in Be⸗

tracht , die vorausſichtlich feld⸗ und garniſonsdienſtunfähig ſind .

Anmeldung zur Fürſorge .

7. Um einen Überblick darüber zu gewinnen und zu bewah⸗

ren , welche Lazarettinſaſſen der Hilfe bedürfen und ſie wünſchen ,

empfiehlt es ſich , den Lazarettverwaltungen Anmeldebogen
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zur Verfügung zu ſtellen . Auch wird es ſich empfehlen , in den
Lazaretten einen Anſchlag anbringen zu laſſen , der auf dieſe
Hilfe verweiſt ; am beſten wohl im Anſchluſſe an das vom Kriegs⸗
miniſterium herausgegebene Merkblatt , das in allen Lazaretten
angeſchlagen werden muß und hier als Anlage 5 abgedruckt iſt .

Die von den Arzten erteilten Auskünfte ſind als vertraulich
zu behandeln .

Berufswahl .
8. Mit den Invaliden , die für die Fürſorge angemeldet ſind ,

wird der Ausſchuß tunlichſt bald in perſönliche Fühlung treten .
Die erſte Frage , die mit dem Invaliden zu erörtern ſein wird ,
wird regelmäßig die ſein : kann der Invalide ſeinen
Beruf weiter ausübenoder mußereinen neuen
erlernen und welchen ? Soweit irgend möglich , ſoll der
Invalide ſeinem früheren Berufe erhalten bleiben . Kann der
Invalide im alten Berufe nicht mehr in der früheren Weiſe
tätig ſein , ſo wäre zunächſt zu verſuchen , ob er nicht innerhalbder alten Berufsart für eine angemeſſene Beſchäftigung aus⸗
gebildet werden kann , die ihm die Verwertung der erworbenen
Fachkenntniſſe ermöglicht . Muß der Beruf gewechſelt werden , ſo
iſt die Frage , welchem neuen Berufe der Invalide zugeführt
werden ſoll , ganz beſonders ſorgfältig und gewiſſenhaft zu prü⸗
fen . Es kann nicht dringend genug davor gewarnt werden , die
Invaliden in zu großer Zahl für die gleichen Berufe auszubilden
oder Berufen , wie denen der Buchhalter , Kanzliſten , Schreiber
und dergl . , zuzuführen , in denen erfahrungsgemäß fortgeſetzt
ein überangebot an Arbeitskräften vorliegt . Der neue Beruf
ſollte ſich auch der bisherigen Tätigkeit des Invaliden möglichſt
nähern ; je weiter er ſich davon entfernt , um ſo ſchwieriger wird
es dem Invaliden werden , ihn zu erlernen ; Invalide , die jahre⸗
lang körperliche Arbeit verrichtet haben , ſollten daher geiſtigen
Berufen nur dann zugeführt werden , wenn ſie hierfür beſondere
Anlagen und Fertigkeiten haben . Wer ſtändige Arbeit im Freien
gewöhnt iſt , wird ſich nur ſelten in Schreibſtuben wohl fühlen .

Der Invalide darf in ſeiner ſozialen Stellung nicht ſinken ;
darauf muß bei der Berufsberatung und Arbeitsvermittlung ganz
beſonders geachtet werden .

Es muß insbeſondere davor gewarnt werden , ſich ohne zwin⸗
gende Not den ſogenannten ungelernten Berufen , wie Taglöhner ,
Ausläufer und dergl . , zuzuwenden . Die Ausſichten , auf dieſem
Wege in eine einigermaßen geſicherte Stellung zu gelangen , ſind
nicht günſtig .

Der badiſche Staat wird bei Beſetzung ſeiner Stellen
auf die Kriegsinvaliden weitgehende Rückſicht nehmen ; es wird
ſich insbeſondere die Möglichkeit bieten , im Ge ſchäftsbe⸗
Leich der Generaldirektion der badiſchen
Staatseiſenbahnen Invaliden in erheblicherer Zahl
unterzubringen . Allein auch bei weitgehendſtem Entgegenkommenwird es dem Staate niemals möglich ſein , Invalide in ſolchem
Umfange in ſeine Dienſte zu nehmen , wie es viele erhoffen ; da⸗
für iſt die Zahl der für Invalide geeigneten Stellen zu beſchränkt .Ein Teil dieſer Stellen muß auch den Invaliden vorbehalten

15



bleiben , die ſchon vor dem Auszug ins Feld im ſtaatlichen Dienſte

beſchäftigt waren , ein anderer Teil denjenigen , die im Beſitze des

Zivilverſorgungsſcheines ſind . Für leichtere Stellen , die keine

Fachbildung erfordern , kommen in erſter Reihe ältere Invalide ,

insbeſondere Familienväter , in Betracht , deren perſönliche Ver⸗

hältniſſe es ihnen erſchweren oder unmöglich machen , ſich für

einen anderen Beruf auszubilden ; jüngere Invaliden , die ſich bei

ernſtem Willen einer Fachausbildung unterziehen können , haben

auf derartige Stellen keine Ausſicht . Ein rechtzeitiger Hinweis

auf dieſe Verhältniſſe wird manchen Invaliden vor ſpäterer Ent⸗

täuſchung bewahren . Auch wird für manchen eine Belehrung dar⸗

über von Nutzen ſein , daß während einer Anſtellung im Reichs⸗ ,

Staats⸗ oder Gemeindedienſt Rententeile nicht ausbezahlt wer⸗

den , die der Invalide während einer andersartigen Beſchäftigung

ungeſchmälert weiterbeziehen kann .

Berufsberater .

9. Zur Beratung der Invaliden in dieſer ſchwierigen , für ſie

ſo wichtigen Berufsfrage ſollen die Ausſchüſſe Vertrauensperſonen ,

ſog . Berufsber ater beſtellen .

Zur Berichterſtattung der Berufsberater an den Ausſchuß

iſt ein Vordruck erſtellt .

Früherer Beruf .

10. Kann der Invalide trotz ſeiner körperlichen Gebrechen

nach Abſchluß der Heilbehandlung ſeinen früheren Ber uf

wieder ausüben , ſo wird der Berufsberater ſuchen , eine

geeignete Arbeitsſtelle zu ermitteln , in der der Invalide auch die

Schonung und Rückſichtnahme findet , die ſein Zuſtand zunächſt

erfordert . Will der Invalide wieder bei ſeinem früheren Arbeit⸗

geber eintreten , ſo übernimmt auf Wunſch der Verufsberater die

Verhandlungen . Der b adiſche Staat , ein großer Teil der

badiſchen Städte , Gemeinden und ſonſtigen öffentlichen Körper⸗

ſchaften und viele private Unternehmer haben es bereits als ihre

ſelbſtverſtändliche Ehrenpflicht bezeichnet , ihre früheren Angeſtell⸗

ten und Arbeiter , ſoweit irgend möglich , auch dann wie⸗

der aufzunehmen , wenn ſie im Kampfe fürs Vaterland eine

ſchwere Beſchädigung erlitten haben ; darauf hinzuwirken , daß

dieſe Auffaſſung bei allen Arbeitgebern durchdringt , iſt Sache der

Ausſchüſſe .

Berufswechſel . Berufsvorſchulen .
11. Iſt der Invalide gezwungen , ſeinen bisherigen Beruf

aufzugeben , ſo muß ihm zunächſt die Möglichkeit geboten werden ,

einen neuen zu erlernen . In einer Reihe von Lazaretten wird

den Inſaſſen bereits Unterricht erteilt . Ihrer Zweckbeſtimmung

entſprechend nehmen dieſe Lazarettſchulen regelmäßig

Lazarettinſaſſen der verſchiedenſten Berufsklaſſen an und müſſen

ſich daher auf allgemein verſtändliche Einzelausſchnitte aus den

verſchiedenen Berufs⸗ und Wiſſensgebieten beſchränken ; die Teil⸗

nehmer auf einen beſtimmten Beruf vorzubreiten , ſind ſie regel⸗
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mäßig nicht in der Lage . Für die Invaliden , die ihren
Beruf wechſeln müſſen , werden dieſe Lazarettſchulen
zwar vielfach Anregungen und Vorteile bringen können ; weit
wichtiger aber iſt , daß die Invaliden ſchon während der La⸗
zarettbehandlung eine Unterweiſung erhalten , die ſie
planmäßig in die Aufgaben des neuen Berufes einführt und eine
Vorſtufe des Lehrganges bildet , den ſie nach der Entlaſſung zu⸗
rücklegen müſſen .

In den Lazaretten ſelbſt oder in Verbindung damit ſollten
daher auch derartige Ausbildungsmöglichkeiten — Berufs⸗
vorſchulen —eingerichtet werden ; einzelne Ausſchüſſe haben
damit bereits begonnen .

Darüber , ob und in welchem Umfange der Invalide während
der Heilbehandlung die Berufsvorſchule beſuchen kann oder muß ,
entſcheidet der leitende Arzt des Lazarettes .

Lehre .
12. Während des Lazarettaufenthaltes kann der Invalide

meiſt nur in einzelne Arbeitsvorgänge des neuen Berufs einge⸗
führt werden ; zu einer vollſtändigen Ausbildung iſt der Aufent⸗
halt , der ſich lediglich nach der Dauer der Heilbehandlung richtet ,
regelmäßig zu kurz . Der weitaus größte Teil des Ausbildungs⸗
ganges — bei manchem Invaliden der ganze — wird auf die Zeit
nach der Lazarettentlaſſung fallen . Es iſt daher eine
weitere Aufgabe der Ausſchüſſe , dafür zu ſorgen , daß der In⸗
valide auch nach der Entlaſſung Ausbildungsgelegenheit findet .
Dies kann unter anderem dadurch geſchehen , daß geeignete Hand⸗
werksmeiſter , Kaufleute , Landwirte , induſtrielle Werke , Behörden
uſw . ermittelt werden , die gegebenenfalls gegen Entgelt den In⸗
validen zur Lehre anzunehmen bereit ſind . Beſon⸗
ders wertvoll wird es ſein , Lehrmeiſter zu gewinnen , die , ſelbſt
mit körperlichen Gebrechen behaftet , durch Fleiß und Ausdauer
ſich eine geachtete und geſicherte Stelle errungen haben ; ſie wer⸗
den häufig ihren Schickſalsgefährten die beſten Ratſchläge geben
und ſie durch ihr Beiſpiel anſpornen und ermuntern können .

Berufsſchule .
Daneben wird es aber nötig werden , in verſchiedenen Orten

des Landes Berufsſchulen einzurichten , in denen die Inva⸗
liden in beſtimmten Berufsarten einen planmäßigen theoretiſchen
Unterricht und die Möglichkeit erhalten , in Lehr⸗ und Werkſtuben
unter Anleitung von Lehrern ihre Glieder fortſchreitend an die
einzelnen Arbeitsvorgänge anzugewöhnen und ſich die Fertigkeit
anzueignen , die ſie zur Berufsausübung bedürfen . Die Gene⸗
raldirektion der badiſchen Staatseiſenbah⸗
nen hat ſich ſchon bereit erklärt , in einzelnen
ihrer Werkſtätten derartige Lehrſtuben ein⸗
zurichten . Mögen viele Betriebe nachfolgen !

Die Berufsſchulen und Berufsvorſchulen für Invaliden , wie
auch die Lehrſtellen , ſollen nicht nur zur Ausbildung der Invali⸗
den dienen , die einen neuen Beruf erlernen müſſen , ſondern
auch denen zugänglich ſein , die in ihrem Beruf verblei⸗
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ben , aber zunächſt ihre Glieder wieder planmäßig an die Ar⸗

beitsvorgänge gewöhnen oder zur Verbeſſerung ihrer Erwerbs⸗

möglichkeiten die Kenntniſſe erweitern und vertiefen wollen . Bei

der Vielgeſtaltigkeit der zu löſenden Einzelfragen werden zur

Ausgeſtaltung der Schulen neben den Fachlehrern ſtets auch

Arbeitgeber und Arbeitnehmer der beteiligten Berufe , ſowie

Arzte beigezogen werden müſſen , die in der Behandlung Ver⸗

ſtümmelter Erfahrung beſitzen .

Unterbringung während der Ausbildung .

13. Schwerverſtümmelte , die zunächſt eine beſondere Pflege

und Wartung brauchen , werden unter Umſtänden ihre Ausbil⸗

dung in einer Werkſtätte der 54 deutſchen Krüppelheime erhalten

können , in denen 51 verſchiedene männliche Berufe gelehrt wer⸗

den . Der Landesausſchuß iſt bereit , die Aufnahme zu vermitteln .
Die Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſe werden Gelegenheiten ſchaf⸗

fen , wo die Invaliden unentgeltlich oder gegen geringen Erſatz
Wohnung und Verpflegung während der Zeit erhal⸗

ten können , während deren ſie die Berufsſchule beſuchen oder in

einer Lehrſtelle untergebracht ſind , mit der Koft und Wohnung

nicht verbunden iſt .

Blinde und Einarmige .

14. Blinde , die aus einfachen Verhältniſſen ſtammen , kön⸗

nen Unterkunft und Unterricht in den Blindenheimen in Mann⸗

heim und Freiburg finden . Über die Unterbringung anderer

Blinder gibt der Ortsausſchuß Mannheim —Geſchäftsſtelle E 5.

16 — gerne Ratſchläge und wird die etwa erforderliche Aufnahme

in eine Blindenanſtalt vermitteln .

Für Einarmige iſt in Heidelberg eine beſondere Aus⸗

bildungsſchule errichtet . Leiter iſt der Privatdozent Dr . Eberhard

Freiherr von Künßberg . Sie ſoll zugleich eine Sammel - und Aus⸗

tauſchſtelle für die Erfahrungen Einarmiger werden .

Die Zahl derer , die das Schickſal ſo ſchwer betroffen , daß ſie

dauernd arbeitsunfähig und hilflos bleiben , iſt glücklicherweiſe
außerordentlich gering ; ein Bedürfnis , für ſie Heime zu errich⸗

ten , beſteht in Baden vorerſt nicht .

Arbeitsvermittlung .

16. Um die Arbeits⸗ und Lehrſtellenvermittlung für Kriegs⸗

invalide zu erleichtern und planmäßig zu geſtalten , hat der Lan⸗

desausſchuß mit dem Verband badiſcher Arbeitsnachweiſe ein Ab⸗

kommen getroffen .
Auf Grund dieſes Abkommens beſteht nunmehr in jeder badi⸗

ſchen Amtsſtadt ein „ Arbeitsnachweis für Kriegs⸗

invalide “ , der die Vermittlung im Amtsbezirk beſorgt ( Be⸗

zirksarbeitsnachweis ) , und in Karlsruhe eine Zentralvermitt⸗

lungsſtelle für das Großherzogtum , die die Bezeichnung „ Ba⸗

diſcher Landesarbeitsnachweis für Kriegs⸗

invalide “ führt .
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Briefaufſchriften : „ An den Arbeitsnachweis für Kriegsinva⸗
E Wund „ An den Landesarbeitsnachweis für
Kriegsinvalide in Karlsruhe , Zähringerſtraße 100 “ genügen .

Die Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſe ſollen den Arbeitsnachwei⸗
ſen für Kriegsinvalide ihre tatkräftige Unterſtützung zuwenden
und fortdauernd mit ihnen in engſter Fühlung ſtehen .

Jedem Arbeitsnachweis für Kriegsinvalide ſollen Ver⸗
trauensperſonen beigegeben ſein , die ihn bei Erfüllung
ſeiner Aufgaben unterſtützen .

Die Arbeitgeber können ihre offenen Stellen , die Inva⸗
liden ihre Stellengeſuche bei dem Landesarbeitsnachweis
oder einem Bezirksarbeitsnachweis anmelden .

Die Anmeldungen können ſchriftlich oder mündlich erfolgen .
Wenn Arbeitsnachweiſe Anmeldekarten zur Verfügung ſtel⸗

len , empfiehlt es ſich , zur Anmeldung dieſe Karten zu benützen .
Kann ein Bezirksarbeitsnachweis eine bei ihm angemeldete

Stelle oder ein Stellengeſuch nicht mit Sicherheit auf den be⸗
ſtimmten Zeitpunkt vermitteln , ſo wird er die Anmeldung an
den Landesarbeitsnachweis weitergeben , der die Stelle oder das
Geſuch nötigenfalls in dem vom Landesausſchuß herausgegebenen
„ Badiſchen Stellenanzeiger für Kriegsinva⸗
lide “ veröffentlicht . In geeigneten Fällen wird der Bezirks⸗
arbeitsnachweis gleichzeitig oder zuvor mit einem anderen Ar⸗
beitsnachweis ins Benehmen treten oder die Anmeldung in ein
etwaiges Stellenverzeichnis aufnehmen , das er für ſeinen Bezirk
herausgibt .

Der Landesausſchuß wird dafür ſorgen , daß der „Badiſche
für Kriegsinvalide “ möglichſt weit verbreitet

wird .
In dem Stellenanzeiger wird jeweils angegeben werden , an

wen ſich der Stellenſuchende oder der Arbeitgeber wegen der wei⸗
teren Verhandlung zu wenden hat .

Die Benützung der Einrichtungen der Arbeitsnachweiſe für
Kriegsinvaliden iſt völlig unentgeltlich ; es werden hierfür
weder Gebühren noch Auslagen erhoben .

Für Kriegsinvalide , die außerhalb Badens Stellen ſuchen,
werden die von der Verſorgungsabteilung des Kriegsminiſteriums
( Berlin W. 66 ) herausgegebenen „ Anſtellungsnachrichten “ gute
Dienſte leiſten .

Geldunterſtützung .
17. Iſt der Invalide nicht in der Lage , ſich die Arbeitsgeräte ,

die er zur Ausübung ſeines Berufs bedarf , ſelbſt zu beſchaffen ,
ſo wird die Fürſorge helfend eingreifen ; unter Umſtänden wird
ſie ihm auch das Reiſegeld zur Verfügung ſtellen müſſen , das er
zum Antritt einer Stelle bedarf . Auch ſonſt kann es nötig wer⸗
den , einzelne Invaliden oder ihre Familien mit Geld , Le⸗
bensmitteln , Gebrauchsgegenſtänden u. dgl . zu
unterſtützen , vor allem während der Zeit , in welcher ſich der In⸗
valide für einen Beruf ausbildet .
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Aufklärung .

19. Die große Aufgabe , die ſich die Kriegsinvalidenfürſorge
geſetzt hat , wird nur dann erreicht werden können , wenn die wei⸗

teſten Kreiſe des Volkes ihre ſittliche , wirtſchaftliche und vater⸗

ländiſche Bedeutung kennen und würdigen lernen und zur werk⸗

tätigen Mitarbeit gewonnen werden . An die Bezirks⸗ und Orts⸗

ausſchüſſe ergeht daher der Ruf , in ihrem Bezirke unaus ge⸗

ſetzt aufzuklären und zur Mithilfe zu werben .

Aufzuklären ſind zunächſt die Invaliden ſelbſt . Es muß ihnen

dargelegt und an Beiſpielen bewieſen werden , daß die Fort⸗

ſchritte der ärztlichen Kunſt und die moderne Technik es auch

einem Schwerverſtümmelten ermöglichen , ein aufrechtes und

nützliches Glied der menſchlichen Geſellſchaft zu bleiben . Mit dem

Invaliden aber müſſen auch ſeine Angehörigen aufgeklärt wer⸗

den ; ſie ſollen nicht durch falſchbetätigtes Mitleid Willen und

Kraft des ſich Aufraffenden lähmen , ſondern ihm aufmunternd

zur Seite ſtehen und ihn aufrichten zur Tat .
Aufgeklärt müſſen ferner werden die Arbeitgeber und Ar⸗

beitnehmer , die künftigen Arbeitsgenoſſen der Invaliden . Sie

ſollen wiſſen , daß es eine Pflicht der Dankbarkeit iſt , die Invali⸗

den auch mitarbeiten zu laſſen in dem Staats⸗ und Wirtſchafts⸗

leben , für deſſen Beſtand und Blüte ſie draußen ihre Glieder

und Geſundheit geopfert haben .
Wie der Staat müſſen auch Kirche , Gemeinden und andere

öffentliche Körperſchaften planmäßig einen Teil ihrer Stellen

den Invaliden vorbehalten , und auch die übrigen Arbeitgeber

ſollen es als eine Ehrenpflicht anſehen , den Invaliden nach Mög⸗

lichkeit Arbeit und Erwerb zu ſichern . In vielen Betrieben wird

ſich bei gutem Willen eine Arbeitsteilung finden laſſen , die es

ermöglicht , den einen oder andern auch ſchwerbeſchädigten Inva⸗

liden zu verwenden , ohne daß der Betrieb dadurch irgend beein⸗

trächtigt würde .
Aber auch den übrigen Kreiſen des Volkes ſoll ihre Dankes⸗

ſchuld zum Bewußtſein kommen . Für jeden Einzelnen , für ſein

Haus , ſeine Ehre und Arbeit ſind die Invaliden draußen geſtan⸗

den ; er ſoll ihre Opfer dadurch danken , daß er werktätig mit⸗

hilft , ihr Schickſal zu erleichtern .
Die Hochachtung des ganzen Volkes ſoll den Invaliden ſicher

ſein , wenn ſie ſich dieſer Achtung wert erhalten . Ehrfurcht vor

ihnen ſoll der Jugend anerzogen werden .

Beſchaffung der Geldmittel .

20 . Zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedarf die Kriegsinvali⸗

denfürſorge reicher Geldmittel . Die dringendſten Aufgaben

werden durch Zuſchüſſe gedeckt werden können , die Reich und

Staat zur Verfügung ſtellen ; darüber hinaus muß aber die freie

Liebestätigkeit mit ihren Gaben eintreten . Der Landesaus⸗

ſchuß bittet daher für ſich und die Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſe

herzlich um derartige Gaben .

Geldſpenden , die für den Landesausſchuß beſtimmt ſind , wol⸗

len mit dem Vermerk „ Für die badiſche Kriegsinvalidenfürſorge “
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der Kaſſenverwaltung des badiſchen Landesvereins vom Roten
Kreuz in Karlsruhe , Gartenſtraße 49 , übermittelt werden .

Anträge auf Bewilligung von Reichs⸗ und Staatszuſchüſſen
müſſen durch Vermittlung des Landesausſchuſſes geſtellt werden .

Auskunft .

21 . Der Landesausſchuß muß in der Lage ſein , über die im
Großherzogtum beſtehenden Einrichtungen auf dem Gebiete der
Kriegsinvalidenfürſorge Auskunft zu geben ; er bittet daher die
Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſe , ſeine Geſchäftsſtelle von allen wich⸗
tigeren Maßnahmen alsbald zu verſtändigen .

Schluß .

22 . Die vorſtehenden Richtlinien wollten den Bezirks⸗ und
Ortsausſchüſſen einen Ausblick geben auf die Arbeit , die ihrer
harrt . Sie wollten andeuten , wie etwa die Fürſorge geſtaltet
werden muß , damit das deutſche Volk die beruhigende Gewiß⸗
heit haben kann , daß kein Invalide , der draußen bettelnd ſteht ,
Achtung und Mitleid verdient .

Anlage 1.

Die Anſprüche der Kriegsinvaliden auf Grund der Militär⸗
verſorgungsgeſetze .

J. Die Anſprüche derjenigen Kriegsinvaliden , die zur Klaſſe
der Unteroffiziere und Gemeinen gehören , ſind in
dem Mannſchaftsverſorgungsgeſetze vom 31 . Mai 1906 ( Reichs⸗
geſetzblatt Seite 593 ) in der Faſſung des Geſetzes vom 3. Juli
1913 ( Reichsgeſetzblatt Seite 497 ff . ) geregelt . ( Kal . 1914 S . 179 ) .

Darnach erhält der Kriegsbeſchädigte Militärrente und
Kriegszulage , unter Umſtänden auch Verſtümmelungszulage und
Alterszulage .

1. Der Anſpruch auf Militärrente beſteht , wenn und ſolange
infolge einer Dienſtbeſchädigung die Erwerbsfähigkeit aufgehoben
oder um wenigſtens 10 Prozent gemindert iſt . Die Militärrente
beträgt jährlich für die Dauer völliger Erwerbsunfähigkeit für :

Feldwebel . . 900 l , Unteroffiziere 600
Sergeanten 720 l Gemeinne 540

Für die Dauer teilweiſer Erwerbsunfähigkeit erhält der Be⸗
ſchädigte nur denjenigen Prozentſatz der vollen Rente , der der
Einbuße an Erwerbsfähigkeit entſpricht .

2. Neben der Militärrente wird eine Kriegszulage von 15 J.
monatlich gewährt .

3. Neben der Militärrente und der Kriegszulage wird ohne
Rückſicht auf den Grad der dem Beſchädigten verbliebenen Er⸗
werbsfähigkeit bei dem Verluſt einer Hand , eines Fußes , der
Sprache , des Gehörs auf beiden Ohren , eine Verſtümmelungszu⸗
lage von monatlich je 27 und bei Verluſt oder Erblindung bei⸗
der Augen , eine ſolche von monatlich je 54 / gewährt .
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